
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 12.10.2004 

 Vorlage Nr. 04/0371 
Federf. Stadtamt: Organisations- und Personalamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Rat Der Wahlleiter 14.10.2004  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Ausländerbeiratswahlen am 21. November 2004; 
hier: Bildung eines Wahlausschusses 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
1. Allgemeine Vorschriften 

Nach § 27 Abs. 11 GO NRW gilt für die Wahlen zum Ausländerbeirat u.a. § 2 des 
Kommunalwahlgesetzes entsprechend. Danach ist ein Wahlausschuss zu bilden, der 
aus 4, 6, 8 oder 10 Beisitzerinnen und Beisitzern, die der Rat wählt, sowie dem Wahl-
leiter (Bürgermeister) als Vorsitzendem besteht. Für jede/n Beisitzer/in ist eine persön-
liche Stellvertretung zu wählen. 
 
Für jede Wahl ist ein neuer Wahlausschuss zu bilden. Seit 1999 können dem Wahl-
ausschuss für die Ausländerbeiratswahl auch wahlberechtigte Ausländer/innen als Bei-
sitzer/innen angehören. In den Gladbecker Wahlausschuss für die Ausländerbeirats-
wahl 1999 wurden 2 Mitglieder des damaligen Ausländerbeirates gewählt. 

 
2. Aufgaben des Wahlausschusses 

Der Wahlausschuss für die Ausländerbeiratswahlen tagt insgesamt zweimal. Er ist zu-
ständig für  
 
• die Zulassung der Wahlvorschläge 
• die Feststellung des Wahlergebnisses 

 
Nach der Wahlordnung der Stadt Gladbeck über die Durchführung von Ausländerbei-
ratswahlen können bis zum 34. Tag vor der Wahl, d.h. bis zum 18.10.2004 Wahlvor-
schläge beim Wahlleiter eingereicht werden. Der Wahlausschuss entscheidet bis zum 
30. Tag vor der Wahl, d.h. bis zum  22.10.2004 über die Zulassung der Wahlvorschlä-
ge. 
 
Die erste Sitzung des Wahlausschusses wird am Donnerstag, dem 21.10.2004 um 
16.00 Uhr stattfinden. Die Einladungen werden in der Ratssitzung am 14.10.2004 an 
die gewählten Beisitzer/innen verteilt. 
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3. Zusammensetzung des Wahlausschusses 

Es wird vorgeschlagen, die Größe des Wahlausschusses für die Ausländerbeiratswah-
len auf insgesamt 8 Personen festzulegen, wobei 6 Ratsmitglieder und 2 ausländische 
Mitbürger/innen als Beisitzer/innen gewählt werden sollten. 
 
Nachstehende Mitglieder des derzeitigen Ausländerbeirates wären im Falle ihrer Wahl 
bereit, als Beisitzer/in im Wahlausschuss mitzuwirken: 
 

Beisitzer/in     persönliche/r Stellvertreter/in 
 Hasan Ölcek     Cihan Karabal 
 Kirchhellener Str. 31    Bellingrottstr. 16 
 45966 Gladbeck     45964 Gladbeck 
 Bathiyar Ünlütürk    Hüseyin Duymaz 
 Königsberger Str. 8    Landstr. 113 
 45964 Gladbeck     45968 Gladbeck 
 
4. Wahlverfahren 

Nach § 50 Abs. 3 GO NRW wird die Besetzung der Ausschüsse wie folgt geregelt: 
 
„Haben sich die Ratsmitglieder zur Besetzung der Ausschüsse auf einen einheitlichen 
Wahlvorschlag geeinigt, ist der einstimmige Beschluss der Ratsmitglieder über die An-
nahme dieses Wahlvorschlags ausreichend. Kommt ein einheitlicher Wahlvorschlag 
nicht zustande, so wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl in einem Wahlgang 
abgestimmt. Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge der Fraktionen und der 
Gruppen des Rates nach der Reihenfolge der Höchstzahlen zu verteilen, die sich durch 
Teilung der auf die Wahlvorschläge entfallenden Stimmzahlen durch 1, 2, 3 usw. erge-
ben. Über die Zuteilung der letzten Wahlstelle entscheidet bei gleichen Höchstzahlen 
das vom Bürgermeister zu ziehende Los.“ 
 
Die Benennung und Bestellung von zusätzlichen Mitgliedern mit beratender Stimme 
aus Fraktionen, die nicht im Wahlausschuss vertreten sind, ist gem. § 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes ausgeschlossen. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    
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 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
1. Der Wahlausschuss für die Ausländerbeiratswahl 2004 besteht aus dem Wahlleiter als 

Vorsitzendem und aus 8 Beisitzern/Beisitzerinnen sowie 8 persönlichen Stellvertre-
tern/Stellevertreterinnen. 

 
2. Folgende Mitglieder des derzeitigen Ausländerbeirates werden als Beisitzer/in und per-

sönliche Stellvertreter/in gewählt: 
 

Beisitzer/in     persönliche/r Stellvertreter/in 
 Hasan Ölcek     Cihan Karabal 
 Kirchhellener Str. 31    Bellingrottstr. 16 
 45966 Gladbeck     45964 Gladbeck 
 
 Bathiyar Ünlütürk    Hüseyin Duymaz 
 Königsberger Str. 8    Landstr. 113 
 45964 Gladbeck     45968 Gladbeck 
 
3. Wahl der weiteren 6 Beisitzer/innen und persönlichen Stellvertreter/innen: 
 

Beisitzer/in     persönliche/r Stellvertreter/in 
  
 ______________________________ ______________________________ 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 
 ______________________________ ______________________________ 
         
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 
 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
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¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


